
CO2-, Luftdruck-, Soft-Air- und Paintball- 
Pistolen sowie Imitations- und Schreck-
schusswaffen, die aufgrund ihres Ausse-
hens mit echten Feuerwaffen verwechselt 
werden, sind neu vom Waffengesetz erfasst. 
Sie dürfen nicht an öffentlich zugänglichen 
Orten getragen werden.  

Weitere Waffen, die verboten sind: 

Butterflymesser sowie Springmesser 

Schlagstöcke und -ringe sowie Dolche 

 
Elektroschockgeräte oder Sprayprodukte 
(ausgenommen Pfefferspray) 

Wurfsterne, Schleudern und Nunchakus

Imitationswaffen: 
Täuschend echt, 

gefährlich 
– und verboten.

Informationsmöglichkeiten 
bietet die Stadtpolizei unter 
folgenden Nummern: 
• Stadtpolizei Jugenddienst	 044 411 64 60 
• Stadtpolizei Prävention	 0444 117 444

Bei Gewalt und bei einem
Notfall immer 117 wählen.

www.stadt-zuerich.ch/stadtpolizei

Imitations-Waffen können zu tödlichen Ver- 
wechslungen führen. Gemäss Waffengesetz  
gibt es zudem eine Vielzahl von Waffen und  
Gegenständen, die man nicht tragen noch  
besitzen darf. Dazu gehören u. a. Butterfly
messer, Springmesser, Wurfsterne, Schlag
stöcke, symmetrische Dolche, Elektroschock
geräte, Nunchakus, Schleudern. 


